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Vorwort 

Die Frage, ob auch das Verwaltungsrecht entsprechend dem Bürger-
lichen Recht schuldrechtliche Beziehungen kennt und — hiermit un-
trennbar verbunden — die Problematik der rechtlichen Behandlung 
etwaiger verwaltungsschuldrechtlicher oder -schuldrechtsähnlicher 
Rechtsverhältnisse gewinnen in der Rechtsentwicklung der neuesten 
Zeit eine ständig wachsende Bedeutung, die ihren Ausgangspunkt aller-
dings schon in den älteren grundlegenden Abhandlungen zum verwal-
tungsrechtlichen Vertrag hat. 

Die vorliegende Abhandlung stellt einen Versuch dar, die qualifizie-
renden Merkmale eines Verwaltungsschuldrechts zu umschreiben und 
damit das Rechtsinstitut eines verwaltungsrechtlichen Schuldverhältnis-
ses zu entwickeln. Das eigentliche Anliegen dieser Untersuchimg ist 
jedoch die Frage, nach welchen Grundsätzen innerhalb des Verwal-
tungsrechts die Tatbestände zu behandeln sind, die im Zivilrecht mit 
dem Oberbegriff  „Leistungsstörungen" umschrieben zu werden pflegen. 
In bewußter Überschreitung dieser Themenstellung ist auch die Frage 
nach einer Geltung der „culpa in contrahendo" und der „clausula rebus 
sie stantibus" im Verwaltungsrecht in die Untersuchung mit einbezogen 
worden, da sie den Leistungsstörungen ähnliche Sachverhalte erfassen 
und damit eine Behandlung in diesem Rahmen rechtfertigen.  Abschlie-
ßend war auch die Problematik des zulässigen Rechtsweges für Klagen 
aus verwaltungsrechtlichen Leistungsstörungen zu erörtern. 

Die vorliegende Abhandlung wurde von der Rechts- und Staatswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Münster als Dissertation ange-
nommen. Das Manuskript wurde am 30. April 1966 abgeschlossen, später 
veröffentlichte  Rechtsprechung und Literatur konnte nicht mehr be-
rücksichtigt werden. 

An dieser Stelle möchte ich zunächst meinem verehrten Lehrer, Herrn 
Prof. Dr. Hans J. Wolff  aufrichtig danken für die vielfache Förderung, 
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die er mir hat zukommen lassen. Mein Dank gilt weiterhin der Ge-
meinde Grefrath bei Krefeld, die meine Arbeit mit einem finanziellen 
Beitrag unterstützt hat. Danken möchte ich insbesondere auch Herrn 
Ministerialrat a.D. Dr. J. Broermann für die Aufnahme der Arbeit in 
sein Verlagsprogramm. 

Schließlich schulde ich Dank für die Hilfe meiner Frau. 

Grefrath b. Krefeld, im Februar 1967 

Lothar  Simons 
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§ 1 Einleitung 

Die steigende Abhängigkeit der Zivilpersonen von den Gewährungen 
der Verwaltung, die zunehmende Reglementierung der Existenzsphäre 
des einzelnen durch die Funktionsabläufe der öffentlichen Verwaltung, 
deren Maßnahmen er sich in seiner sozialen Bedürftigkeit ausgeliefert 
sieht1, und der hiermit verbundene Wandel in der Betrachtungsweise 
der öffentlichen Verwaltung2 von einem reinen Ordnungsfaktor  zu 
einem Garanten der Existenz des einzelnen3 hatte unumgänglich auch 
einen Wandel in der Ausgestaltung ihrer Handlungsformen zur Folge. 
War zunächst die einseitig verbindliche, ggfs. mit obrigkeitlichem 
Zwang durchsetzbare Anordnung ausschließliche Ausdrucksform hoheit-
lichen Handelns4, so traten nicht zuletzt auch als Folge der zunehmend 
eigengesetzlichen Entwicklung des öffentlichen Rechts weitere Hand-
lungsformen in den Vordergrund, als deren am meisten verbreitete und 
in der Wissenschaft zunächst am eingehendsten behandelte der verwal-
tungsrechtliche Vertrag genannt werden kann. Die immer stärkere Zu-
nahme der leistenden Verwaltung5, z. B. in Gestalt der Subventionen 
auf den Gebieten der gewerblichen Wirtschaft (z. B. Landwirtschaft, 
Bergbau) und der sonstigen Förderung auf den Gebieten der Kultur-
(z. B. Ausbildungsförderung)  und Gesellschaftspolitik (z. B. Vermögens-
bildung in privater Hand),6, 7 oder in der Bedarfsdeckung durch Ver-
sorgungs- und Entsorgungseinrichtungen8 und in der Errichtung von 
Einrichtungen der Gesundheitspflege, des Unterrichts- und des Bil-
dungswesens, von Forsthoff 9 als „Daseinsvorsorge"10 bezeichnet, hat dar-

1 Vgl. Lepsien:  „Pr inzipien der Leistungsverwaltung", Diss. jur . Münster 
1961, S. 35. 

f Vgl. Forsthoff:  „Rechtsfragen der leistenden Verwal tung" (1959), S. 9 ff. 
8 Wolff § 137 I a; vgl. auch Kuli:  „Privatrecht als M i t te l der Verwal tung", 

Diss. jur . Heidelberg (ungedr.) 1957, S. 1 ff. 
4 Siebert:  Festschrift  für  Niedermeyer 1953, S. 218; Moebis:  „Geschäftsfüh-

rung ohne Auf t rag i m Verwaltungsrecht", Diss. jur . Heidelberg 1934, S. 8. 
5 Zur Terminologie vgl. Wolff § 137 I I b) u. c), der die übliche Gegenüber-

stellung von Eingri f fs-  und Leistungsverwaltung m i t zutreffender  Begrün-
dung als unricht ig bezeichnet. 

• Diese Tät igkeit ist m i t Wolff (§ 137 I I I b 3) unter dem Oberbegriff  der 
sog. Förderungsverwaltung zusammenzufassen. 

7 Wolff  § 155. 
8 Vgl. hierzu Wolff § 137 I l l b 1 ß) — ö). 
• „Die Verwal tung als Leistungsträger" (1938). 
1 0 Der Begrif f  „Daseinsvorsorge" hat einen eigenen Aussagewert nur i m 

Hinbl ick auf den Zweck einer Verwaltungstätigkeit, er enthält jedoch keine 
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über hinaus eine Vielzahl von Rechtsbeziehungen zwischen Verwaltung 
und Zivilpersonen zur Entstehung gebracht, die sich unter den her-
kömmlichen Begriffen  des Verwaltungsrechts nicht mehr einordnen 
lassen. Es ist daher Aufgabe von Wissenschaft und Rechtsprechung, die 
aus der Vielfältigkeit der Leistungsbeziehungen und -arten sich erge-
benden Fragen zu lösen und konkrete Regeln für die Behandlung die-
ser Rechtsverhältnisse zu entwickeln. 

Eine zusammenfassende Erörterung der hier zu entscheidenden Fra-
gen steht bisher noch aus11, obwohl die Notwendigkeit einer Aufstel-
lung allgemeiner Regeln stets anerkannt wurde12. Auch die vorliegende 
Arbeit kann diesem Mangel insgesamt nicht abhelfen, da sie nur einen 
Teil der Problematik, nämlich den weitgehend noch ungelösten13 Be-
reich der Leistungsstörungen in verwaltungsrechtlichen Schuldverhält-
nissen behandelt. 

Aktuelle Bedeutung gewinnt diese Frage durch den Musterentwurf 
eines Verwaltungsverfahrensgesetzes  (EVwVerfG 1963), der in Teil IV 
Vorschriften über den öffentlich-rechtlichen  Vertrag enthält und damit 
einen Teilbereich der hier zu behandelnden Problematik erfaßt. Die 
nachfolgenden Ausführungen stellen daher, soweit sie die Regelung der 
Leistungsstörungen öffentlich-rechtlicher  Verträge betreffen,  gleichzei-
tig einen Beitrag zum Verwaltungsverfahrensrecht  dar. 

Umschreibung der Rechtsform staatlichen Handelns. Depenbrock  ("Die Stel-
lung der Kommunen i n der Versorgungswirtschaft" (1961), S. 44) w i l l diesem 
Begriff  eine Nützl ichkeit sogar nur i m Rahmen einer soziologischen Betrach-
tungsweise zusprechen. Die von Forsthoff  vorgenommene Ausdehnung auf 
jede dem einzelnen Staatsbürger unmittelbaren Nutzen bringende Tät igkeit 
liefere für eine Abgrenzung der staatlichen und pr ivaten Lebensbereiche keine 
Anhaltspunkte mehr, und der Begrif f  „Daseinsvorsorge" sei darüber hinaus 
für die Versorgungswirtschaft  unbrauchbar, da die verschiedenartigsten Be-
teil igungsformen der öffentlichen  Hand die — von Forsthoff  geforderte! — 
Eintei lung i n Betriebe der Daseinsvorsorge und privatwirtschaft l iche  Unter-
nehmen nicht zulasse. 

1 1 Eine Ausnahme stellt der wüEVRO (1931) dar, der i m IV. Buch eine stark 
an den Vorschriften  des BGB ausgerichtete Regelung der Schuldverhältnisse 
des öffentlichen  Rechts enthält. 

1 2 Vgl. Begründung zum wüEVRO, Vorbem. zum IV. Buch, S. 585. — Bern-
hardt  (VerwArch 55 (1964), S. 251 f.) spricht von einer „stiefmütterl ichen 
Behandlung der eigentlichen Fragen des Vertragsrechts, w ie Vertragsabschluß, 
-durchführung  und -Vollstreckung", während sich die Lehre nahezu aus-
nahmslos auf die Def ini t ion und die Zulässigkeit der öffentlich-rechtlichen 
Verträge konzentriert habe. Er anerkennt somit gleichfalls die Notwendigkeit 
einer Behandlung dieser Fragen und führ t  die bisherige Säumnis auf die 
Existenzschwierigkeiten zurück, die dem öffentlich-rechtlichen  Vertrag i n 
Deutschland zutei l wurden. 

18 Redeker:  DVB1. 1963, S. 509. 



E r s t e r T e i l 

Das verwaltungsrechtliche Schuldverhältnis 

Erster  Abschnitt 

Wesen und Begriff  des 
verwaltungsrechtlichen Schuldverhältnisses 

1. Kapitel: Das Schuldverhältnis des Zivilrechts 

Eine Behandlung der Problematik der Leistungsstörungen setzt zu-
nächst eine Klarstellung des Begriffs  des verwaltungsrechtlichen 
Schuldverhältnisses und dessen gleichzeitige Abgrenzung gegen ähn-
liche Erscheinungsformen und Institutionen des Verwaltungsrechts vor-
aus. Die Übernahme der Terminologie aus dem bürgerlichen Hecht läßt 
auf eine Anlehnung an den dort gefestigten Begriff  schließen. Die Un-
tersuchung soll daher von dem Rechtsinstitut des zivilrechtlichen Schuld-
verhältnisses ausgehen. 

8 2 Definition des zivilrechtlichen Schuldverhältnisses 

Ausgangspunkt der Betrachtung ist § 241 BGB: 

„K ra f t  des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem 
Schuldner eine Leistung zu fordern.  Die Leistung kann auch i n einem Unter-
lassen bestehen." 

Das privatrechtliche Schuldverhältnis ist somit als eine besondere 
Rechtsbeziehung, d. h. als ein Sonderrechtsverhältnis1 aufgrund objek-
tiven Zivilrechts zwischen mehreren natürlichen oder juristischen Per-
sonen zu verstehen, die einander zu bestimmten, durch den Inhalt der 
Rechtsbeziehung näher konkretisierten Leistungen verpflichtet sind2. 

1 Dabei ist ein Rechtsverhältnis i m Anschluß an Enneccerus-Nipperdey 
(§ 71 I) zu definieren als ein rechtlich bedeutsames und deshalb vom objek-
t iven Recht bestimmtes Lebensverhältnis, das i n einer rechtswirksamen Be-
ziehung einer Person zu einer anderen Person oder zu Gegenständen besteht. 

1 Vgl. Larenz § 21; Enneccerus-Lehmann §1111; Siebert-Reimer  Schmidt 
Vorbem. vor § 241 RdNr. 3; Ernst Wolf:  Festgabe für  Herrfahrdt 1961, S. 197 ff. 

2 Simons 


